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Leitsitze zur Bewilligung von Vitamin-Anpreisungen fiir Lebensmittel.

(Zuhanden der kantonalen Aufsichtsbehirden im Einverstindnis mit dem Eidg. Departement
des Innern, aufgestellt vom Eidg, Gesundheitsamt.)

L

Die nachstehenden Leitsiize sollen Bestandteil und Bedingung jeder Be-
willigung bilden, welche in Anwendung der einschligigen Bestimmung der
Lebensmittelverordnung fiir das Inverkehrbringen von Lebensmitteln unter
der Anpreisung eines Vitamingehaltes von den zustindigen Behorden des
Wohnsitz-Kantons des Herstellers erteilt wird.

Ik

Die Anpreisungen diirfen den Rahmen dieser Leitsidtze nicht iiber-
schreiten; weitergehende Angaben tber die Wirkung oder Bedeutung des be-
treffenden Lebensmittels fiir die Gesundheit oder Erndhrung des Menschen
sind in den Reklamen (Packungen, Prospekten, Inseraten, Affichen usw.)
unzulidssig. 1.

Wenn das Lebensmittel bewilligt wird, weil ein erheblicher Gehalt an
einem oder an mehreren Vitaminen festgestellt wurde, so darf die Reklame
allgemeine Angaben iiber die Natur und die Wirkung der Vitamine ent-
halten, zum Beispiel:

1. dass die Vitamine neben den eigentlichen Nahrstoffen (Fette, Hi-
weiss, Kohlenhydrate, Mineralstoffe) fiir eine zweckméissige Erndhrung unbe-
dingt notwendig sind, und dass ihr Fehlen gewisse Gesundheitsstorungen
hervorrufen kann, die man als Mangelerscheinungen oder als Avitaminosen
bezeichnet und von denen fiir unsere Verh#ltnisse namentlich die Rachitis
in Betracht kommt;

2. dass besonders bei Kindern eine geniigende Zufuhr sdmtlicher Vita-
mine unerlidsslich ist;

3. dass gegenwirtig von den als Vitamine bezeichneten Stoffen fiir die
menschliche Erndhrung folgende als notwendig erkannt worden sind:

das antixerophtalmische Vitamin A, das Antiberiberi-Vitamin B,, das
Antipellagra-Vitamin B,, das antiskorbutische Vitamin C und das antirachi-
tische Vitamin D,

In der Reklame darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass das be-
treffende Lebensmittel auch noch andere als die in der Bewilligung erwéhn-
ten Vitamine enthalte oder deren Wirkungen aufweise.

LV

Ist ein erheblicher Gehalt an Vitamin A festgestellt worden, so darf
tiber dessen Wirkung angegeben werden:

dass es fiir ein normales Wachstum notwendig ist, und ein Mangel an
Vitamin A die Widerstandsfihigkeit gegen Infektionskrankheiten vermindert.
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V.
Ist ein erheblicher Gehalt an Vitamin B, festgestellt worden, so dart
gesagt werden: '
dass das Vitamin B, zu normalem Wachstum und zur Erhaltung des
normalen Stoffwechsels der Kohlehydrate (Zucker, Stirke) im Organismus
notwendig ist;
dass sein Fehlen Appetitmangel verursachen kann;
dass es an der Erhaltung der normalen Funktion des Nervensystems
beteiligt ist (nicht jedoch auch, dass es gegen Nervositit schiitze).

VL
Ist ein erheblicher Gehalt an Vitamin B, festgestellt worden, so darf
gesagt werden:
dass das Vitamin B, fiir das normale Wachstum, fiir die Erhaltung der
normalen Funktion des Nervensystems und des Verdauungsapparates not-
wendig ist.
VIL
Ist ein erheblicher Gehalt an Vitamin C festgestellt worden, so darf
gesagt werden:
dasg dasselbe hauptsédchlich fiir die Entwicklung und Erhaltung des nor-
malen Zustandes des Knochensystems, der Zihne und des Zahnfleisches not-
wendig ist; :
dass ein Mangel an Vitamin C die Widerstandsfihigkeit gegen Infek-
tionen vermindert. .
VIII.
Ist ein erheblicher Gehalt an Vitamin D festgestellt worden, so darf
gesagt werden:
dass es in zweckméssiger Kombination mit anderen Vitaminen die Kalk-
ablagerung in den Knochen betordert.

IX.

Bei einer zweckmissigen Kombination verschiedener Vitamine ist die
Erwéhnung der einzelnen vorhandenen Vitamine und deren Wirkung auch
dann statthaft, wenn diese nicht in erheblicher, sondern nur in méissiger
Menge vorhanden sind. Das Vorhandensein nur der einzelnen B-Vitamin-
faktoren gilt nicht als zweckmissige Kombination. Im iibrigen entscheidet
die Untersuchungsstelle dariiber, was unter zweckméassiger Kombination zu
verstehen ist.

X

Sind in einem Lebensmittel von einem Vitamin erhebliche, von einem
anderen in nicht zweckméssiger Kombination vorhandenen Vitamin nur uner-
hebliche Mengen festgestellt worden, so darf der Hinweis auf dieses letztere
Vitamin nur unter der ausdriicklichen Angabe: «in ungeniigender Menge vor-
handen» erfolgen,



168

Werden in einem Lebensmittel mehrere Vitamine, aber alle in nichf
erheblicher Menge und zudem in nicht zweckméssiger Kombination festge-
stellt, oder ist nur ein einziges Vitamin und dieses nur in unerheblicher
Menge festgestellt worden, so darf die Bewilligung nicht erteilt werden.

XI.

Auf den Packungen und Prospekten muss stets angegeben werden, wel-
ches oder welche Vitamine das betreffende Lebensmittel enthilt.

Werden zahlenmissige Angaben gemacht iiber den Gehalt des betreffen-
den Lebensmittels an Vitaminen, und iiber die zur Deckung des Bedarfes
an dem betreffenden Vitamin notwendigen Tagesmengen, so sind hiefiir die
im amtlichen Untersuchungsbefund erwihnten Zahlen zu verwenden.

Beil Lebensmitteln mit hohem Gehalt an Vitamin D muss die Zeitdauer
der Verabreichung und die obere Grenze der Tagesmenge, die nicht {iber-
schritten werden darf, angegeben werden.

XIL
Die Wiedergabe oder die Erwihnung von Zeugnissen oder Empfehlun-
gen, gleichgiiltig, ob sie von Fachleuten oder von Laien stammen, sind
unzuldssig. XTI

Durch die vorstehenden Leitsdtze sind alle weitergehenden Bewilligun-
gen aufgehoben. Das bisher verwendete Reklamematerial ist entsprechend
abzuindern. XIV

Fir das Autbrauchen des bereits bewilligten Reklamematerials wird
eine Frist bis 30. Juni 1934 gewahrt.
Bern, den 6. Marz 1934.

Rectification.

Dans le premier fascicule 1934, & la page 63 de ce périodique il faut
lire sous: Genéve. Préparations de viande

a l'article @) Bouillon concentré «Torco»
Créatinine %o: 0,48

au lieu de Créatinine mg p. 100 g 4,8

et a larticle b) Essence de poulet « Brands »
Créatinine % : 0,7
au lieu de Créatinine 90: un peu moins de 7 mg.

Bei der Redaktion vorliegende Originalarbeiten in der Reihenfolge ihres
Einganges:

1. P. Balavoine: Appréciation de la teneur en tanin du vin.

2. 0. Acklin und R. G. Vuillemin: Neue bakteriologische Néhrsubstrate.

3. B. Porchet: Etude d’une boisson fermentée, & base de figues.



	Leitsätze zur Bewilligung von Vitamin-Anpreisungen für Lebensmittel

